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zu bestätigen. Änderungen des Pflichtenheftes bedürfen der 
Zustimmung des Bestellers.

(4) Die Mitwirkungshandlungen des Bestellers erstrecken 
sich auf die vereinbarte Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung anwendungsseitiger Erprobungen sowie auf ver
einbarte Begutachtungen, die in Wirtschaftseinheiten nicht 
durchführbar sind. Der Besteller hat an der Erarbeitung der 
TLB und anderen Güte- und Prüfbestimmungen mitzuwir
ken und diese zu bestätigen.

§42
(1) Die Verteidigung vereinbarter Zwischenergebnisse und 

des Abschlußergebnisses wissenschaftlich-technischer Lei
stungen erfolgt vor dem übergeordneten Leiter des Leisten
den. Mit Zustimmung des Bestellers können mit der Durch
führung von Verteidigungen nachgeordnete Leiter beauftragt 
werden. Die Ergebnisse der Verteidigung dürfen nur bestä
tigt werden, wenn der Besteller dazu seine schriftliche Zu
stimmung erteilt hat. Der Besteller kann die Wiederholung 
der Verteidigung verlangen.

(21 Der Besteller ist berechtigt, von Wirtschaftseinheiten In
formationen über wissenschaftlich-technische Arbeiten, die 
für die Landesverteidigung bedeutsam sein können, anzufor
dern.

3. Abschnitt 
Industrielle Instandsetzung

Verträge über industrielle Instandsetzung
§43

(11 Die industrielle Instandsetzung von Bewaffnung und 
Ausrüstung ist in dem vom Besteller geforderten Leistungs
umfang zu vereinbaren und so durchzuführen, daß für eine 
nachfolgende militärische Nutzung die Einhaltung der tak
tisch-technischen Parameter und Eigenschaften innerhalb 
einer festgelegten Nutzungsfrist gewährleistet ist. Die indu
strielle Instandsetzung ist als Einzel- oder Serieninstandset
zung an komplexen Systemen, Erzeugnissen und Teilen von 
Bewaffnung und Ausrüstung einschließlich der zu ihrer Nut
zung erforderlichen Sonderausrüstungen durchzuführen.

(21 Für gleichartige Instandsetzungsleistungen ist auf Ver
langen des Bestellers ein normierter Leistungsumfang zu ver
einbaren. Der Besteller kann aus dem normierten Leistungs
umfang abgeleitete Teilleistungen verlangen.

(31 Auf Forderung des Bestellers ist zur Gewährleistung der 
Instandsetzung aller Teilsysteme von Bewaffnung und Aus
rüstung (komplexe Instandsetzung! die gleichzeitige Durch
führung von Instandsetzungsleistungen verschiedener Art zu 
vereinbaren.

(4! Auf Forderung des Bestellers sind folgende Austausch
verfahren anzuwenden:

al Austausch von Bauteilen, Baugruppen und Teilsystemen 
als Organisationsform der industriellen Instandsetzung,

Ы Austausch von kompletter Bewaffnung und Ausrüstung.
(5) Die Bestimmungen über industrielle Instandsetzungen 

gelten auch für andere Instandhaltungsleistungen sowie für 
die Umrüstung bzw. Modernisierung von Bewaffnung und 
Ausrüstung. Auf Verlangen des Bestellers sind Umrüstun
gen, Modernisierungen und andere technische Änderungen 
in Verbindung mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Leistungen zu vereinbaren und durchzuführen.

§44
(1) Die Zusammenarbeit zwischen Besteller und Leisten

den bei der Vorbereitung und Durchführung der industriel
len Instandsetzung von Bewaffnung und Ausrüstung ist 
insbesondere zu regeln durch:

a) Verträge über wissenschaftlich-technische Leistungen 
zur Vorbereitung industrieller Instandsetzungen,

b) langfristige und Jahresverträge über die Durchführung 
industrieller Instandsetzungen,

c) Serviceverträge.

(2) Verträge über wissenschaftlich-technische Leistungen 
zur Vorbereitung industrieller Instandsetzungen sind ent
sprechend den vom Besteller festgelegten Regelungen -als

a} Verträge zur Anfertigung von Studien und
b) Verträge über die Entwicklung und Einführung von 

technologischen Prozessen und Verfahren für indu
strielle Instandsetzungen 

abzuschließen und zu erfüllen.
(3) Für die industrielle Instandsetzung von Modifikationen 

der Bewaffnung und spezieller Ausrüstung sowie für han
delsübliche Erzeugnisse hat der Leistende die Vorbereitung 
der industriellen Instandsetzung eigenverantwortlich durch
zuführen.

(4) Die langfristigen und Jahresverträge sollen entspre
chend der Eigenart der instandzusetzenden Bewaffnung und 
Ausrüstung und ihrer Verwendung beim Besteller folgende 
Festlegungen beinhalten:

a) Anzahl der Erzeugnisse nach Art, Typ und Modifika
tion,

b) Umfang und Methode der Instandsetzungsleistung auf 
der Grundlage der technischen und technologischen 
Dokumentation,

c) Durchlaufzeiten und Gleichzeitigkeiten,
d) Zuführungs-, Liefer- und Rückführungstermine,
e) einzuhaltende Sicherheits-, Geheimhaltungs- und Fre

quenzschutzbestimmungen,
f) Festlegungen zu Veränderungen des Leistungsumfan

ges.
(5) Der Leistende ist verpflichtet, außerhalb der abge

schlossenen Jahresverträge unverzüglich Verträge über die 
Beseitigung von Havarie- und Unfallschäden abzuschließen, 
soweit erforderliche Planentscheidungen getroffen werden. 
Der Leistende ist auf Forderung des Bestellers verpflichtet, 
eine Befundaufnahme durchzuführen, einen Kostenanschlag 
zu erarbeiten sowie die Besichtigung am "Standort der Be
waffnung und Ausrüstung vorzunehmen. Fordert der Be
steller im Ergebnis der Befundaufnahme die Aufhebung des 
Vertrages, sind dem Leistenden die Aufwendungen zu er
statten.

§45
Zuführung

(1) Der Besteller ist verpflichtet, dem Leistenden die in
standzusetzende Bewaffnung und Ausrüstung und die dazu
gehörende technische Dokumentation im vereinbarten Um
fang und Zustand zuzuführen bzw. zu übergeben. Bei Nicht
einhaltung des Zuführungs- oder Übergabetermins hat der 
Leistende den Besteller unverzüglich zu unterrichten. Die 
vorfristige Zuführung bedarf der Zustimmung des Leisten
den.

(2) Bei der Zuführung mit der Bahn ist der Leistende auf 
Verlangen des Bestellers gegen Erstattung der Kosten zur 
Entladung verpflichtet.

(3) Der Leistende hat bei der Entgegennahme der instand
zusetzenden Bewaffnung und Ausrüstung entsprechend den 
Anforderungen des Bestellers eine Eingangsbefundung über 
Vollständigkeit und Zustand durchzuführen. Der Leistende 
hat nicht zum Leistungsumfang, jedoch zur Bewaffnung und 
Ausrüstung gehörende Ausrüstungen entgegenzunehmen und 
ordnungsgemäß abzustellen, zu sichern und zu lagern.

(4) Der Leistende kann die Annahme der instandzusetzen
den Bewaffnung und Ausrüstung verweigern, wenn diese 
hinsichtlich der Art, des Umfanges oder anderer Umstände 
erheblich von den vertraglichen Vereinbarungen abweicht 
und beim^ Leistenden nachweisbar keine Möglichkeiten be
stehen, die Instandsetzung durchzuführen. Er hat den Be
steller unverzüglich bei Unterbreitung von Lösungsvorschlä
gen zu informieren sowie die Abstellung und Sicherung der 
Bewaffnung und Ausrüstung zu gewährleisten. Der Besteller 
hat innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt der Information 
dem Leistenden seine Festlegung über die weitere Verfah
rensweise mitzuteilen.


